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TEXTTEIL 

In ErgHnzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 

1 Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BBauG i.d.F. 
vom 18.08.1976 und BauNVO i.d.F. vom 15.09.1977) 

1.1 Festsetzungen für den Bereich "Allgemeines Wohngebiet (WA)" 

1. 1. 1 Art der baulichen Nutzung (9 9 Abs. 1 tu. 1 BBauG 
u. 99 1 - 15 BauNVO): 

Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO) 

1.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG 
u. §§ 16 - 21a BauNVO) 

1.1.2.1 Zahl der Vollgeschosse (Z) (§§ 16 - 18 BauNVO): 
entsprechend den Einschrieben in der Planzeichnung. 
Dabei bedeutet 

I+IUG 1 Vollgeschoß und 1 als Vollgeschoß anzu
rechnendes Untergeschoß, 

11+1UG : 2 Vollgeschosse und 1 als Vollgeschoß anzu
rechnendes Untergeschoß, 

11+106 : 2 Vollgeschosse und 1 als Vollgeschoß anzu
rechnendes Dachgeschoß. 

1.1.2.2 Grundflächenzahl (GRZ) (§§ 16, 17 u. 19 BauNVO): 
entsprechend den Einschrieben in der Planzeichnung. 

1.1.2.3 GeschoßflHchenzahl (GFZ) (§§ 16, 17 u. 20 BauNVO): 
entsprechend den Einschrieben in der Planzeichnung. 

1. 1.3 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG u. § 22 BauNVO): 
entsprechend den Einschrieben in der Planzeichnung. 
Dabei bedeutet 

o ~ offene Bauweise 
~ offene Bauweise, nur Einzel- und Doppelhäu

ser zulässig. 

1.1.4 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG) 
Die Stellung der baulichen Anlagen (Firstrichtung) 
ist entsprechend den Eintragungen in der Planzeich
nung zwingend einzuhalten. 

1.1.5 Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG 
u. § 12 BauNVO): Garagen 
sind nur auf den in der Planzeichnung besonders ausge
wiesenen Flächen und auf den Uberbaubaren Grund
stucksflächen zulässig. 

1.1.6 Leitungsrecht (~ 9 Abs. 1 Nr. 21 BBauG): 
entsprechend der Eintragung in der Planzeichnung. 



1.1.7 Höhenlage der baulichen Anlogen (§ 9 Abs. 2 BBauG): 
Die Erdgeschoßfußbodenhöhe (EFH) ist im Benehmen 
mit der Boubehörde festzulegen. 

1.1.8 Sichtfelder (freizuhaltende FlHchen) 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BBauG): 
sind von Sichthindernissen jeder Art höher als 0,7 m 
uber der FahrbahnoberflHche freizumachen und auf 
Dauer freizuhalten. 

1.1.9 Erhaltung von Bäumen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BBauG): 
entsprechend den Eintragungen in der Planzeichnung. 

1.2 Festsetzungen für den Bereich "50ndergebiet (SO) - Gartenhaus-
gebiet _11 

1.2.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG 
u. §§ 1 - 15 BauNVO): 

Sondergebiet (SO) - Gartenhausgebiet (§ 10 BauNVO) -
ZulHssig sind GartenhHuser, die der Aufbewahrung 
von Garten- und sonstigen Gerätschaften und auch 
dem stundenweisen Aufenthalt dienen, jedoch zum 
Wohnen oder Ubernachten nicht bestimmt sind und 
keine Feuerstätten enthalten. 

Einrichtungen und Anlogen, die eine öffentliche 
Abwasserbeseitigung voraussetzen, sind nicht zu
IHssig. 

1.2.2 Nebenonlogen (§ 14 Abs. 1 BouNVO): 
Nebenanlagen (z .B. Mauern uber 0,5 m Höhe sowie 
Gewächshäuser aus Plastik) sind nicht zulässig. 

1.2.3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BBauG 
u. §§ 16 - 21a BauNVO) 

1.2.3.1 Zahl der Vollgeschosse (Z) (§§ 16 - 18 BauNVO): 
entsprechend dem Einschrieb in der Planzeichnung. 
Dabei bedeutet 
I : 1 Vollgeschoß 

1.2.3.2 GrundflHche (GR) einschließlich eines Vordaches oder einer 
überdachten Terrasse (§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO): 
entsprechend dem Einschrieb in der Planzeichnung. 

Gemäß Erlaß des Innenministeriums uber die Zulassung 
von GeschirrhUtten, Gartenhäusern und Wochenendhäusern 
- Kleinbautenerlaß - v 21.11 1978 Nr. V 4200/119 
darf dos Volumen der Gartenhäuser einschließlich 
eventueller Überdachungen 25 m' nicht überschreiten. 

1.2.4 Bauweise (~ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG u. § 22 BauNVO): 
entsprechend dem Einschrieb in der Planzeichnung. 
Dabei bedeutet 
b : besondere (abweichende) Bauweise gemäß 

§ 22 Abs. 4 BauNVO, d.h. offene Bauweise mit min
destens 1,0 m Abstand der Gartenhäuser von der öst
lichen Grundstucksarenze. 



1.2.5 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG): 
Die Stellung der baulichen Anlagen (Firstrichtung) 
ist entsprechend den Eintragungen in der Planzeich
nung einzuhalten. 

1.2.6 Flächen fUr Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG)~ 
Uberdachte Stellplätze und Garagen sind nicht zulässig. 

2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BBauG 
und § 111 LBO i.d.F. vom 12.02.1980) 

2. 1 Festsetzungen fUr den Bereich "Allgemeines Wohngebiet (WA)" 

2.1.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

2.1.1.1 Dachgestaltung bei Wohngebäuden 
Dachform Satteldach (SO), Walmdach (WO) 
Dachneigung 450 - 550 oder 250 - 350 (siehe 

Nutz~ngsschablone) 
Dachaufbauten Dachgauben und Zwerggiebel sind zu-

lässig; übereinanderliegende Dach
gauben sind jedoch nicht zulässig 

Kniestock (Kn.) ist zulässig bis max. 0,25 m 
Dachdeckungs
material 

Dachraumbelich
tung 

: Biberschwanzziegeldeckung, natur; 
jedoch wird fUr das~ohngebäude 
auf Grundstuck Nr. ~Blechabdek
kung vorgeschrieben 

liegende Dachfenster und Dachein
schnitte sind zulässig 

2.1.1.2 Fassadengestaltung 
Die Fassaden sind als Lochfassaden in Putz, Holz, 
Fachwerk oder Kombination Putz-Holz-Fachwerk aus
zubilden. 

Für untergeordnete Bauteile ist Beton zulässig. 

Nicht zulässig sind Materialien, die andere vor
täuschen sowie Glasbausteine. 

2.1.1.3 Gestaltung der Garagen und der Nebenanlagen soweit es sich 
um Anbauten oder freistehende Schuppen handelt: 
entsprechend der Dach- und Fassadengestaltung der 
Wohngebäude. 

2.1.2 Gebäudehöhe (gemessen von der Oberseite des Erdgeschoßroh
bodens bis zum Scnnittpunkt der Außenwandaußenfläche 



2.1.3 Garagen 

(Hausgrund) mit 
bei Z = 1+IUG 
bei Z = 11+ lUG 

der Uachhautunterseite): 
max. 3,00 m, 

u. 11+IDG : max. 5,75 m. 

Zwischen Garagenausfahrt und öffentlicher VerkehrsflHche 
ist ein Mindestabstand (Stauraum) von 5,0 meinzuhalten. 
Bei aneinandergebauten Garagen sind Dachhöhe und Dach
gesimse einheitlich auszuführen. 

2.1.4 Einfriedigung der Grundstücke (§ 111 Abs. 1 Nr. 6 LBO): 
Entlang der Oberen Hildenbrandstraße sind nur Stutz
mauern in einer Höhe zwischen 0,5 mund 0,7 mohne 
Zaun mit zusHtzlich lebender Einfriedigung zulössig. 

2.1.5 Aufschuttungen und Abgrabungen 
Geplante GelHndeverHnderungen mUssen zusammen mit 
den geplanten baulichen Anlagen in den Bauvorlagen 
zur Genehmigung eingereicht werden. 

2.2 Festsetzungen fUr den Bereich "Sondergebiet (SO) - Gartenhaus-
gebiet _" 

2.2.1 Äußere Gestaltung der baulichen Anlagen (§ 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

2.2.1.1 Umfassungswände: 
sind als holzverschalte Fachwerkwände herzustellen 
und mit einem hellen oder farblosen lasierenden 
Holzschutzanstrich zu behandeln. 

2.2.1.2 Dächer: 

2.2.2 

2.2.3 

Die Gebäude sind mit Satteldächern (SO), Dachneigung 
45° - 55°, zu versehen. Dachvorsprünge sind max. bis 
0,5 m zulössig. Zu verwenden ist eine Dachdeckung 
aus Biberschwanzziegeln, natur. 

Gebäudehöhe (§ 111 Abs. 1 Nr. 8 LBO): 
Die GebHudehöhe - gemessen von der gewachsenen Ge
löndeoberflöche bis Oberkante Traufe - darf höchstens 
2,3 m betragen. 

Gestaltung der unbebauten fläche der bebauten Grundstücke 
(§ 1 n Abs. 1 Nr. 6 LBO): 

2.2.3~1 Die Umgebung der GartenhHuser darf nur mit boden
ständigen Laubsträuchern und -bäumen eingepflanzt 
werden. Der landschaftliche Charakter der Grund
stücke darf dabei nicht verändert werden. 

2.2.3.2 Abgrabungen und Auffüllungen sind nur im Zusammen
hang mit der Errichtung der Gebäude und nur bis zu 
einer Höhe von max. 0,5 m zulössig. 

2.2.4 Sichtbare Leitungen sind unzulässig. 

2.2.5 Einfriedigungen (§ 111 Abs. 1 Nr. 6 LBO): 



2.2.5.1 Zulässig sind: 
Hecken aus Laubhölzern, 
Holzzäune, jedoch nicht als geschlossene 8retter
fläche, bis zu einer Höhe von 1,0 m, 
Zäune aus Maschendraht, jedoch nicht engmaschig 
oder plastikummantelt, bis zu einer Höhe von 1,0 m. 
Stacheldraht ist nicht zulässig 

2.2.5.2 Betonpfosten sowie Fundamentierungen und Umfas
sungen aus Beton sind nicht zulässig. 

2.2.6 Wohnwagen, Bauwagen, Kraftfahrzeuge, Pferchkarren o.ä. 
dUrfen nicht abgestellt bzw. als Gartenhäuser 
benutzt werden. 



.. 
ZEICHENERKLARUNG 

PLANlEICHEN ENTSPRECHEND DER PLANlEICHENVERORDNUNG VOM 30. JULI 1981 

WA 

SO 
GARTENHAUS 

Allgemeines Wohngebiet 
§ 4 BauNVO 

Sondergebiet 
-Gartenhausgebiet
§ 10 BauNVO 

lahl der Vollgeschosse 
§§ 16 - 18 BauNVO 

I l.B.: 1 Vollgeschoß 

I + I UG 

II+ I UG 

II+IDG 

0.4 

12m2 

o 

A 
b 

1 Vollgeschoß u. 1 als Vollgeschoß anzurechnendes 
Untergeschoß 
2 Vollgeschosse u. 1 als Vollgeschoß anzurechnendes 
Untergeschoß 
2 Vollgeschosse u. 1 als Vollgeschoß anzurechnendes 
Dachgeschoß 

Grundflächenzahl 
§§ 16, 17 u. 19 BauNVO 

Grundfltiche einschließlich e1nes Vordaches oder e1ner 
überdachten Terrasse 
§ 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO 

Geschoßfltichenzahl 
§§ 16, 17 u. 20 BauNVO 

Offene Bauweise 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG u. § 22 BauNVO 
nur Einzel- u. Doppelhäuser zulässig 
besondere (abweichende) Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO, 
d.h. offene Bauweise mit mindestens 1,0 m Abstand der 
Gartenhäuser von der östlichen Grundstücksgrenze 

Baugrenze 
§ 23 Abs. 3 BauNVO 

Firstrichtung 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BBauG 

StraBenbegrenzungslinie 
Fahrbahn 

Gehweg } Verkehrs fläche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BBauG 
(Unterteilung der Verkehrs-
flächen nicht verbindlich) 
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Baugebiet 

Grund
flächenzahl 

Größe der 
Grundfläche 

Private GrUnfläche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BBauG 

Vorhandene Bäume 

Erhaltung von Bäumen 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BBauG 

Flächen für Stellplätze (St) und Garagen (Ga) 
§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BBauG u. § 12 BauNVO 

Mit Leitungsrecht zu belastende Fläche 
§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BBauG 

Sicht feld (freizuhaltende Fläche) 
Sichthindernisse oberhalb 0,7 m über Fahrbahn unzulässig 
§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BBauG 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung 
§ 16 Abs. 5 BauNVO 

Abgrenzung sonstiger unterschiedlicher Festsetzungen 

Zu beseitigendes Gebäude 

Bäschungsbereich 

Bezeichnung von GrundstUcken 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes 
§ 9 Abs. 7 BBauG 

Zahl der 
Vollgeschosse 

Geschoß
flächenzahl 

Bauweise 

FUllschema der 
Nutzungsschablone 

Dachform, Dachneigung 



VERFAHRENSVERMERKE 

Die Gemeinde Blauste·in hat mit Beschluß des Gemeinderats vom .~(.. ~ ••• .(~.<r? ... 
die Aufstellung dieses BebauungsplanesA~eschlossen. 

Der Beschluß ist, gemtlß § 2 BBauG am . ;;;t: . ~ . /.~?J ........ ortsubiich durch 
. :'.{1I.~fS/.r!~fY. fpAnc.'ft':.:'. . .. bekanntgemacht worden. 

Die G~meinde Blaustein hat die Beteiligung der BUrger an per Baule~~lanung 
am • ~ ?;.A~ . .. gemHß § 2a BBauG ortsUbiich durch : Jhll)'to~ v. J.trll"lll ••• ' •• 
bekanntgemacht • S ~ 
Oie Beteiligung der BUrger fand am :31! ...... • ~<f) .. statt. 

~er Entwu:f des Bebau~~gÄplanes.wurde mii Be~n~ung ge~äß § 2a Abs. 6 BBauG 
1.n der Ze1.t vom . ';Qi /.~ . t:J.:83 . b1.s )JJ.. A- . ,./.9. .~ öffen~l c~ aus~legt. 
D· Al' t .Ir 44 ~8 r~ t bl' h d h " .,.whl~ 'r/i~ß.. ~ 1.e us egung 1.S am ' ,;fI .0 •.• 0. 1') . H cr sU ~c urc • ••••••. • •••••••• 
bekanntgemacht worden. 

Oie Gemeinde Blaustein hat mit Beschluß des Gemeinderats vom . ?~: ~: .~~1. 
den Bebauungsplan gemäß § 10 BBauG als Satzung beschlossen. 

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat den Bebauungsplan mit VerfUgung vom 
.4.0. .. 4 .. . .ö!? Nr . 'j,fi'1/ßl!:~lgemäß § 11 BBauG genehmigt. 

Die Gemeinde Blaustein hat die Genehmigung des Bebalu~~pla2P s Qit' ~ 
. d : ).. .. ,{J1.~ gemäß § 12 BBauG ortsubiich durch ~(f1(fW!1~. f..~ < ! fl .... 
bekanntgemacht. 
Mit der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich. 

Blaustein, A- 2./j'K)" den •••••••••••••• 

BUrgermeister 
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